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Nutzung von beck-online – Hinweise für Abonnenten der DGVZ
Seit 1.7.2017 können nunmehr alle Abonnenten der DGVZ die Zeitschrift auch in dem (im Abonnement enthaltenen) beck-online-
Modul „DGVZDirekt“ einsehen und darin nach Aufsätze und Entscheidungen recherchieren. Dies betrifft alle DGVZ-Ausgaben 
zurück bis 01/2011. Ein entsprechender Freischaltcode wurde mit der Ausgabe 07/2017 auf dem Umschlag übersandt. 

Vorteilhafter ist allerdings die Nutzung weiterer Module des beck-online-Gesamtprogramms. Gerichtsvollzieherinnen und Gerichts
vollzieher können sich über ihre Justizverwaltung für das Justizmodul in beck-online freischalten lassen. Hierin befindet sich neben 
vielen Gesetzessammlungen, Kommentaren und Zeitschriften auch die DGVZ. Rechtsanwälte, Inkassobüros und Unternehmen 
können die DGVZ auch in beck-online nutzen, wenn sie eine entsprechende Nutzungsvereinbarung mit dem Verlag C.H.BECK für 
bestimmte Module (Zivilrecht PLUS, Zivilrecht PREMIUM und Zivilrecht PREMIUM INTERNATIONAL) abschließen. Andernfalls bleibt 
es bei dem isolierten Zugang zur DGVZ über das Abonnement.

Vorteile der Modulnutzung in beck-online sind die zahlreichen Verlinkungen zu Kommentaren und Entscheidungen, die nicht in der 
DGVZ abgedruckt sind oder waren. Sind die Kommentare oder Zeitschriften im Modul enthalten, kann die zitierte Quelle ganz 
einfach über die Verlinkung aufgerufen werden. Diese Möglichkeit besteht bei der Nutzung des bloßen Abo-Zugangs „DGVZDirekt“ 
nur im Rahmen der DGVZ.

Viel Freude für die weitere Nutzung der DGVZ wünscht der Presseausschuss
Stefan Mroß, Rainer Jung, Ingo Stollenwerk und Jörg Herrfurth (komm.)




